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§ 1 Geltungsbereich 
 

1.​ Die Finanzordnung der Abteilung Ultimate Frisbee gilt für alle Mitglieder der Abteilung Ultimate 
Frisbee des Universitätssportverein Jena e.V. (USV Jena). 

 
2.​ Die Finanzordnung wird von der Abteilung Ultimate Frisbee auf der Homepage des USV Jena 

zugänglich gemacht. 
 

3.​ Die Finanzordnung der Abteilung Ultimate Frisbee ist auf der Grundlage der in der Satzung des USV 
Jena unter § 3 Abs. 3 genannten Möglichkeit abgefasst. Die Finanzordnung ist eine spezifische 
Ergänzung zu den übergeordneten Regularien der Satzung und Ordnungen (Finanz-, Kassen- und 
Beitragsordnung) des USV Jena, deren Bestimmungen durch die Finanzordnung der Abteilung 
Ultimate Frisbee unberührt bleiben und im Konfliktfall stets vorrangig zu beachten sind. 

 
§ 2 Grundsätze 
 

1.​ Die Abteilung Ultimate Frisbee ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
führen. Die Aufwendungen müssen in einem wirtschaftlichen Verhältnis zu den erwarteten und 
erzielten Erträgen stehen.  

 
2.​ Für die Abteilung Ultimate Frisbee gilt das Kostendeckungsprinzip.​

 
3.​ Das Geschäftsjahr entspricht einem Kalenderjahr (Januar bis Dezember). 

 
§ 3 Verantwortung 
 

1.​ Verantwortlich für die Finanzen der Abteilung Ultimate Frisbee ist der vertretungsberechtigte 
Abteilungsvorstand gemäß § 5 b) 1. und § 5 b) 3. der Abteilungsordnung der Abteilung Ultimate 
Frisbee. 

 
2.​ Der Abteilungsvorstand plant und organisiert sämtliche Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten der 

Abteilung Ultimate Frisbee. Darüber hinaus verwaltet und archiviert er alle finanzrelevanten 
Dokumente (z.B. Rechnungen, Haushaltspläne, Kassenabschlüsse, etc.) der Abteilung Ultimate 
Frisbee. 

 
§ 4 Haushaltsplan 
 

1.​ Der Haushaltsplan der Abteilung Ultimate Frisbee wird vom Abteilungsvorstand für das kommende 
Geschäftsjahr in Tabellenform bis zum 31.12. des laufenden Geschäftsjahres aufgestellt. 

 
2.​ Der Haushaltsplan wird von der Abteilungsversammlung Ultimate Frisbee auf der ersten 

ordentlichen Abteilungsversammlung des laufenden Geschäftsjahres geprüft und beschlossen. 
 

3.​ Der Haushaltsplan ist ausgeglichen zu gestalten. 
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§ 5 Kassenabschluss 
 

1.​ Im Kassenabschluss müssen alle Einnahmen und Ausgaben der Abteilung Ultimate Frisbee für das 
vergangene Geschäftsjahr in Tabellenform aufgestellt werden. 

 
2.​ Der Kassenabschluss wird von der Abteilungsversammlung Ultimate Frisbee auf der ersten 

ordentlichen Abteilungsversammlung des laufenden Geschäftsjahres geprüft und beschlossen. 
 
 
§ 6 Beiträge 
 

1.​ Die Mitgliedschaft in der Abteilung Ultimate Frisbee ist beitragspflichtig. Die Beiträge der Abteilung 
Ultimate Frisbee werden vom USV Jena zuzüglich zum Grundbeitrag des USV Jena erhoben. Es gilt 
der Grundbeitrag des USV Jena, wie er in Punkt II § 1 Abs. 1 der Finanzordnung des USV Jena 
geregelt ist. 

 
2.​ Der jährliche Abteilungsbeitrag der Abteilung Ultimate Frisbee beträgt für volle Beitragszahler 32 € 

(Erwachsene ab 18 Jahre) und für ermäßigte Beitragszahler 12€ (Kinder und Jugendliche bis zur 
Vollendung des 18 Lebensjahres, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, 
Rentebeziehende und Gleichgestellte). 

 
3.​ Es gibt eine einmalige Aufnahmegebühr in die Abteilung Ultimate Frisbee in Höhe von 10 €. 

 
4.​ Der Abteilungsbeitrag wird in der Regel im ersten Halbjahr durch den USV Jena eingezogen. 

 
5.​ Die Höhe des Abteilungsbeitrags im Eintrittsjahr wird anteilig, bezogen auf das Quartal des Eintritts, 

berechnet. 
 

6.​ Eine Rückzahlung bereits gezahlter Beiträge ist ausgeschlossen. 
 

7.​ Gebühren, die sich aus selbstverschuldeten Fehl- oder Rückbuchungen ergeben (z.B. nicht 
ausreichende Kontodeckung), tragen die entsprechenden Abteilungsmitglieder selbst. 

 
8.​ Die Zahlungsweise/-art wird durch die Finanzordnung des USV Jena geregelt. 

 
§ 7 Ausrichtung von Turnieren 
 

1.​ Sollen DFV-Turniere durch die Abteilung Ultimate Frisbee ausgerichtet werden, ist dem 
Abteilungsvorstand eine Kalkulation in digitaler Tabellenform per E-Mail vor der Bewerbungsabgabe 
von den Hauptorganisatoren des DFV-Turniers zuzusenden. 

 
2.​ Erst nach Prüfung und Freigabe der Kalkulation durch den gesamten Abteilungsvorstand, darf die 

Bewerbungsabgabe erfolgen. 
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§ 8 Verträge 
 
Alle Verträge, welche die USV-Kostenstelle der Abteilung Ultimate Frisbee belasten, sind durch den 
Abteilungsvorstand zu prüfen und abzuschließen. Ausgenommen hiervon ist die Ausleihe von USV- und 
DJR-Equipment. 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
 

1.​ Finanz-, Kassen- und Buchungsfragen, die in dieser Finanzordnung nicht geregelt sind, entscheidet 
der vertretungsberechtigte Abteilungsvorstand. 

 
2.​ Ausgaben, die über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ausgaben hinausgehen, oder 

Maßnahmen, die sich finanziell wie solche auswirken, können gegen die Stimme des Kassenwartes 
nicht beschlossen werden. 

 
3.​ Status- und Funktionsbezeichnungen in der vorliegenden Finanzordnung gelten gleichermaßen in 

der weiblichen wie in der männlichen Form. 
 

4.​ Die Finanzordnung tritt mit ihrer Verabschiedung durch die Abteilungsversammlung der Abteilung 
Ultimate Frisbee am 01.01.2018 in Kraft. 
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Änderungshistorie 

Version Kurzbeschreibung der Änderung Bearbeiter / Verfasser Datum 

1 Erstellung Thomas Müller,​
Robert Palm, 
Lukas Maczewsky 

01.11.2016 

2 Änderungen und Erstausgabe Thomas Müller 29.11.2017 

3 Korrekturen und Verabschiedung Abteilungsversammlung 04.12.2017 

 Inkrafttreten  01.01.2018 

4 Änderungen Thomas Müller, 
Abteilungsversammlung 

12.02.2018 

5 Änderungen Thomas Müller, 
Abteilungsversammlung 

19.02.2019 

6 Änderungen Thomas Müller, 
Abteilungsversammlung 

27.03.2021 

7 Änderungen Thomas Müller, 
Abteilungsversammlung 

10.05.2023 

8 Änderungen Frank Richter, 
Abteilungsversammlung 

09.10.2024 

 
Mitgeltende Unterlagen 

●​ Satzung des USV Jena e.V. 
●​ Finanzordnung des USV Jena e.V. 
●​ Abteilungsordnung der Abteilung Ultimate Frisbee des USV Jena e.V. 
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